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Antrag Nr. 35  zum Verbandstag 2010 
 
 

ANTRAGSSTELLER: BLV-NRW - Spielausschuss 
 
 

Der Verbandstag möge die Änderung des § 47 Ziff. 2 der SpO beschließen: 
 
 

BISHERIGE FASSUNG 

2. Eine Vereinbarung über die zustimmungs-
pflichtige Verlegung eines Spieles kommt nur 
zustande, wenn der eingeladene Verein 
ausdrücklich zustimmt. Das Unterstellen einer 
„stillschweigenden Zustimmung bei 
Nichtantwort“ innerhalb einer gesetzten Frist 
wird im Streitfall nicht anerkannt. 
 
 

VORGESCHLAGENE NEUE FASSUNG 

2. Eine Vereinbarung über die zustimmungs-
pflichtige Verlegung eines Spieles kommt nur 
zustande, wenn der eingeladene Verein 
ausdrücklich zustimmt. Das Unterstellen einer 
„stillschweigenden Zustimmung bei 
Nichtantwort“ innerhalb einer gesetzten Frist 
wird im Streitfall nicht anerkannt. 
 
Auch wenn der Empfänger einer inhaltlich 
fehlerhaften oder unklaren Einladung (z.B. 
falsche Angaben über Zustimmungspflicht, 
Mannschaft, Staffel, Datum, Uhrzeit, Halle) 
diese nicht sofort nach Eingang geprüft und 
beim Versender beanstandet hat, was er im 
Rahmen seiner Mitwirkungspflicht nach  
§ 1 RO aktiv tun sollte, bleibt hier die 
Notwendigkeit einer ausdrücklichen 
Zustimmung weiterhin bestehen.  
 

 
Begründung:  Ergänzung für den Fall des Versendes einer inhaltlich falschen Einladung. 
Inkrafttreten:   Sofort 
Ansprechpartner:  Sportwart 


